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Aktuelle Entwicklungen in der psychosozialen Betreuung
Opioidabhängiger

Zur Erzielung optimaler Therapieerfolge in der Substitu-
tionsbehandlung Opioidabhängiger ist ein multiprofessio-
nelles Konzept im Rahmen einer interdisziplinären Zusam-
menarbeit gefordert. Dies umfasst auf der einen Seite die
pharmakologische Substitutionsbehandlung zur Verbesse-
rung des Gesundheitszustandes. Andererseits leistet die psy-
chosoziale Unterstützung einen wichtigen Beitrag zur Über-
lebenssicherung und Lebensqualität. Jedoch wurde diese
Unterstützung vielfach als verpflichtend begleitende Maß-
nahme eingestuft. Die Entkoppelung dieses Zwangsver-
hältnisses steht im Fokus aktueller Forderungen.

Jeder Arzt darf ein Substitutionsmittel verschreiben, wenn
und solange "die Behandlung erforderliche psychiatrische,
psychotherapeutische oder psychosoziale Behandlungs-
und Betreuungsmaßnahmen (PSB) einbezieht" (BtMVV)1.
Eine konkrete Definition von Inhalten und Zielen der PSB
blieb jedoch bisher offen. Die "Erforderlichkeit" wurde von
vielen Ärzten und Juristen mit einer Verpflichtung gleichge-
setzt. Die Folge: Pharmakologische Substitutionsbehand-
lungen wurden bisher häufig nicht durchgeführt, da psycho-
soziale Betreuungen entweder nicht stattfanden oder gar
nicht angeboten wurden.

NUTZEN DER PSYCHOSOZIALEN UNTERSTÜTZUNG

In der Praxis sind die Bedeutung und Wichtigkeit der psy-
chosozialen Unterstützung in der Behandlung Opioidab-
hängiger unbestritten. PSB bietet den Betroffenen Hilfe bei
sozialen Integrationsprozessen, wie der beruflichen Wieder-
eingliederung, Qualifikationsmaßnahmen, Wohnungssu-
che, dem Pflegen und Wiederherstellen von sozialen Kon-
takten wie zu Kindern und Eltern. Auch die Empfehlungen
der aktuellen WHO-Guidelines belegen, dass die Substitu-
tionsbehandlung mit psychosozialer Unterstützung dem

Konzept der alleinigen Substitutionsbehandlung überlegen
ist. Gleichzeitig wird aber auch hervorgehoben, dass die
Unterstützung auf die individuellen Bedürfnisse der Patien-
ten ausgerichtet und freiwillig sein soll.2

FORDERUNG NACH UNABHÄNGIGKEIT DER
SUBSTITUTIONSBEHANDLUNG

Die Inhalte, Organisation und Finanzierung der PSB ist
aktueller Diskussionspunkt: Institutionen und Experten
fordern im Rahmen von Konsenspapieren und Fachpubli-
kationen die Aufhebung der strikten Koppelung von PSB
und pharmakologischer Substitutionsbehandlung.3,4  Denn:
Die PSB darf kein limitierender Faktor sein, von dem die
Gewährung einer Substitutionsbehandlung abhängig ge-
macht wird. Ziel muss es sein, die PSB als freiwilliges An-
gebot zu installieren, eine medikamentöse Therapie aber
auch ohne PSB zu ermöglichen. Dies ist auch deshalb wich-
tig, da es kein flächendeckendes Angebot an Unterstüt-
zungsstellen gibt.

In den letzten 20 Jahren hat sich die Substitutionsbehand-
lung zur erfolgreichen Standardtherapie und Regelleistung
der gesetzlichen Krankenversicherung für Opioidabhängige
entwickelt. Nun wird weiterer Handlungsbedarf in der recht-
lichen Auflösung von medizinischer Behandlung und PSB
gesehen. Gemeinsam müssen zielgruppen- und bedarfsge-
rechte Zukunftsperspektiven weiterentwickelt werden, um
die Substitutionstherapie ebenso wie begleitende Maßnah-
men individuell auf die Betroffenen abstimmen zu können.
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